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1. Eltern-Informationsbrief 2022/23 zu Coronaregeln und weiteren Infos zum Schulalltag 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

hoffentlich haben Sie in den Ferien Zeit für Ihre Familie und sich gefunden, um sich zu erholen, 

Abstand zu gewinnen und neue Kraft für die nächsten Wochen zu schöpfen. 

 

Mit dieser Information möchten wir Sie über die Schulorganisation im Schuljahr 22/23 in Bezug auf 

Corona informieren. Diese Informationen beziehen sich auf den Stand vom 28.07.2022 (Erlass des 

Landes NRW) und gelten ab dem 10.08.2022 (erster Schultag). 

1. Weiterhin generelle Regeln in Schule, OGS und Betreuung: 

Abstand halten, Hände waschen, Lüften (10 Klassenräume sind mit festinstallierten Lüftungs-

anlagen ausgestattet, in den anderen Räumen unserer Schule gibt es CO2-Messgeräte, welche 

auf einen mangelnden Luftaustausch hinweisen und so bei der Wahl der richtigen Lüftungsinter-

valle unterstützen). Wie auch schon am Ende des letzten Schuljahres ist es aber wieder vor-

gesehen, dass sich die Kinder verschiedener Klassen auf dem Schulhof, in den Klassen und 

Kursen, in der Betreuung usw. begegnen.  

Für die Eltern:  

Bitte kommen Sie weiterhin nur auf Einladung für Elternabend bzw. Elterngespräche auf das 

Schulgelände. 

 

2. Masken 

Es gilt für Kinder, Lehrkräfte, Betreuungskräfte und Besuchende derzeit eine einheitliche 

Regelung 

 für das Schulgelände inklusive Innenräumen 

Es besteht keine Pflicht zum Tragen einer Maske. Es liegt aber die Empfehlung zum Tragen 

einer Maske (OP-Maske Typ 2 oder FFP2-Maske) vor.  

 für alle Busfahrten (Schulweg und/ oder Fahrt zum Schwimmbad) 

Das verpflichtende Tragen einer Maske für den Schülertransport besteht weiterhin. 

 

3. Testungen 

 Regelmäßige anlasslose Reihentestungen sind aktuell nicht vorgesehen.  

 Schülerinnen und Schüler kommen am 1.Schultag freiwillig selbstgetestet in der Schule.  

! 

Bitte geben Sie der Klassenleitung eine schriftliche Bestätigung mit in die Schule, 
sollte sich Ihr Kind am ersten Schultag freiwillig in der Schule durch einen dort 
bereitliegenden Test selbst testen sollen. 

 Das Land NRW stellt jedem Kind 5 Selbsttests pro Monat zur Verfügung. Diese erhält jedes 

Kind am ersten Schultag. Mit den Tests erhalten Sie einen Bestellzettel für eine eventuell 

notwendige Nachlieferung. Dort finden Sie auch die Hinweise zum Vorgehen der Nach-

bestellung. 

 

4. Was tun bei Schnupfen, Husten, Halsschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden? 

 Schülerinnen und Schüler, die Corona-Symptome haben, testen sich vor der Schule 

freiwillig selbst zuhause.  

Dafür erhält jede Schülerin und jeder Schüler 5 Selbsttests pro Monat von der Schule 

(Ausgabe über die Klassenlehrerin am ersten Schultag und dann bei Bedarf (s.u.).  

  



a. Häuslicher Test ist negativ, was ist zu tun? 

Bei Symptomen, aber negativem Test, teilen die Eltern oder Erziehungsberechtigten 

dies formlos schriftlich mit – das Kind darf dann die Schule besuchen.  

Notieren Sie dazu auf einem Zettel oder in einer E-Mail an die Klassenleitung 

(Absprache der Klassenleitung, wie sie informiert werden möchte) formlos das negative 

Ergebnis. Beispiel: 

1.9.22 
Mein Sohn, Max Musterman, Klasse 1a, hat leichten 
Schnupfen.  
Das Ergebnis des heutigen Selbsttests vor der Schule war 
aber negativ.  
 

Viele Grüße 
Familie Musterman 

Ihr Kind kann nun in die Schule kommen. 

 

b. Häuslicher Test ist positiv, was nun? 

Das Kind darf vorerst nicht in die Schule kommen (Geschwisterkinder bzw. Kontaktper-

sonen dürfen in die Schule kommen, sollten sich aber testen). Bitte melden Sie das 

Ergebnis in der Schule. 

! Nun besteht die Verpflichtung, sich einem Corona-Schnelltest („Bürgertest“) oder 

PCR-Test zu unterziehen! 

Bis ein negatives Ergebnis des Kontrolltests vorliegt, muss sich isoliert werden. Ist auch 

der Corona-Schnelltest oder der PCR-Test positiv gilt aktuell:  

! Eine Rückkehr in die Schule ist frühestens nach fünf Tagen (mit „Freitestung“) oder 

ohne „Freitestung“ nach zehn Tagen wieder möglich!  

Aufgrund der nach wie vor hohen Inzidenzen bitten wir um einen selbstverantwortlichen Umgang mit 

der Corona-Situation und danken Ihnen für Ihre Mitarbeit. 

Weiterführende Informationen direkt vom Schulministerium erhalten Sie unter 

https://www.schulministerium.nrw/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten . 

 

Schulalltag 
1. Unterricht 

Alle 2., 3., 4. Klassen haben am Mittwoch, 10.08.22 und am Donnerstag, 11.08.22  
von 07:55 Uhr bis 11:25 Uhr Unterricht. Die OGS/ Betreuung startet direkt. 

Die 1. Klassen starten am Donnerstag, dem 11.08.22 mit Schulgottesdienst in der St.-Peter-
Kirche um 08:00 Uhr und anschließendem Empfang auf dem Schulgelände. Die OGS/ 
Betreuung startet für das 1. Schuljahr am Freitag, 12.08.22. 

Erst ab Freitag, 12.08.2022 gilt für alle Klassen der klassenbezogene Stundenplan. 
Da das Kollegium der St.-Peter-Schule noch nicht vollständig mit Lehrkräften besetzt ist, werden 

wir mit einem Vertretungsplan in das Schuljahr starten. 

 

2. Elternhaltestelle für Elterntaxis  

Es wurde von der Stadt Neuss eine Elternhaltestelle am Parkplatz Friedhofsweg/ Rosellener 
Kirchstraße eingerichtet, sodass Eltern, die ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen nicht in 
der Rosellener Schulstraße einbiegen müssen. 
Ich hoffe, dass immer mehr Eltern diese Möglichkeit nutzen und ihrem Kind zutrauen, die 
restlichen 290m Schulweg von Ihnen begleitet bzw. alleine gehen zu können. 

 

Für alle weiteren Fragen stehen Ihnen die Klassenleitungen selbstverständlich zur Verfügung.  

 

Das Team der St.-Peter-Schule wünscht Ihren Kindern und Ihnen einen guten Schulstart 2022/23. 

 

Hanna Fuchs 
(Schulleiterin) 

 

https://www.schulministerium.nrw/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten

